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K 12.5 Die Vertheilung ter Stundeu auf bestimmte Tage wird

von dem ErzichungSdepartcment nach Anhörung dcr Vorschläge der

betreffenden Gemcinde-Schulccmmission nnd Lchrer vergcnommeu (Z 70

litt. n). Jedoch darf die Schulzeit für die gleichen Schüler ununterbrochen

nicht mehr als 3 Stunden dauern.

(Fortsetzung folgt.)

—«sc>e>Oc>s<>-»--—

Schul- Chronik.
Bern. Lehrcr-Bedräugniß. Neuerdings sind uns Berichte

zugekommen vvn mehreren Fällen der allcrbittersten Bedrängnis), in der sich

einzelne bernische Primarlehrer befinden, und zwar Lehrer, die sich als tüchtige

nnd pflichttreue Schulmänner erprobt haben. CS ist unsäglich wehthuend,

zu sehen, wie die Besoldungsfrage trotz dcr höchsten Dringlichkeit der Sache

auch gar nicht ab Fleck will. Ein Besoldnngsgcsetz-Projekt ist erschienen.

Man streitet sich, ob es so oder anders zu verstehen sei, ob es Verbesserung

oder Verschlimmerung bezwecke — cin Projekt, das noch nicht einmal die

Vorberathnng durch die Regierung passirt hat nnd von dem man sagt, es

wolle auch von der Erziehungsrirektion zur Umarbeitung zurückgezogen werden.

Ueber Letzteres könnten wir unö nur freuen — so sern eS zum Bessern

geschähe. Bei alle dem aber verrinnt die Zeit nnd gehen Einige zu Grunde,
Andere treten ans und nnr Wenige wirken mit jener Frische und sreudigen

Kraft, die einem gesegneten Wirken Bedingung ist. Traurig, aber wahr! —
— Ehrenmeldung. Ans Anregung res Hrn. Pfarrers hat nnlängst die

Dorfgemeinde vvn Großgoltern einstimmig beschlossen, eine Incharte Land,
und wenn sie auch bis 2000 Fr. kosten sollte, zu kaufen und sie dein Lehrer

zu seiner bisherigen Besoldung zuzulegen, weil derselbe mit seiner Baarbc-

soldnng Mühe habe, seine große Familie durchzubringen. Achtung und Liebe

dem wackern Geistlichen, der seine Schulfreundlichkeit in so praktischer Richtung

bethätigt! Ehre der Gemeinde, die es über sich vermag, der Schule solche

Opfer zu bringen! abcr anch Respekt vor einem Lehrer, dessen Wirksamkeit
und Haltung solchen Edelsinn zn erzcngen vermögen.

Solothurn. Neue BezirkSschule. Tie Gemeinde Schnottwyl
hat mit einer an Einstimmigkeit gränzenden Mehrheit die Errichtung eiuer

Bezirksschule beschlossen.

Baselland. (Mitgetheilt.) Am Fastnachtsonntag hatte uus die Schul-
jugcud durch Aufführung zweier Kinderfchaufpielc einen recht vergniigten Abend
bereitet. Es wurde von deuselben geleistet, was man nur von cilf- bis
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